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seineel hın untersuchtes uc in einem eute in ürzburg lıegenden
eX erhalten hat (CT Weigand, Geschichte der el Ebrach 1834,

126.) Vernets anregen geschriebenes uch hat alle Vorzüge einer knapp
gehaltenen Darstellung.

München V. Pölnitz
Zedinek, W.;, B., Die rechtliche ellung der Öösterlichen

Kirchen, insbesondere Pfarreikirchen, in den ehemaligen 10zesen
alzburg und Passau un hre Entwicklung bis ZU Ausgang des ittel-
alters Passau 1929, 220
Die schwere Belastung einzelner Klöster in Iinanzieller, persönlicher und

disziplinärer 1NS1IC Uurc ine übergroße Anzahl VON Pfarreien hat in
einzelnen en un Ordenskongregationen in eizter Zeıt selbst iıne Be-
WERLUNg ausgelöst, die auf Hingabe dieser Pfarreien ahzielt €1 begegnet
s1e einer ebensolchen Bestrebung VO  — Ochster kirc  icher e1ite O0m1 ist
auch die rage, wIe die enen vielen Pfarreien kamen und weilche
rechtliche ellung diese wiederum besaßen, AdUus einer historischen ine ak-
tuelle geworden. ZS8 sorgfältige, auf weitausgedehnter uellenkenntnis
asıerte Arbeit beschränkt sıch auf ine Untersuchung des es1itzes der
Augustiner und Prämonstratenserchorherren SOWwIle der Benediktiner un
Zisterzienser in den ebleten der en Diözesen alzburg un Passau.
Sie bietet insofern viel Neues, als Ss1e über ahrmunds Untersuchungen des
geistlichen Patronats un der Inkorporation sowohl zeitlich bIs auf die
Neuzeit hinausgeht und UuTre die seitherige Veröffentlichung
Quellen WIe ine fortgeschrittene Fachliteratur, umfassende un gesicherte
Ergebnisse zeiıtigen konnte Als Quelle des klösterlıiıchen Eigenbesitzes CI-
cheıint in erster Liniıe dıe Landschenkung, daneben Tausch Die ründung
VON Kırchen geschieht teilweise auf Tun einer Auflage, dann aber AUS
der Verpflichtung des Grundherrn heraus für seine Untertanen auch in
geistlicher 1NS1C SOTSECN müssen. Beachtenswert ist C5, WIeEe schwer
einzelne Konvente Schon früh der ast der Inkorporation trugen, die
ihnen dıe ellung der Pfarrgeistlichkeit ZU!T Pflicht machte, daß S1e sich

uchten
ihr teilweise schon firün Uure Präsentation VON Weltpriestern entziehen

DE Darstellung gibt für die Lösung des heute dringlichen
roblems wertvolle historische Grundlagen ohne die Schwierigkeiten
verkennen, die dieser Degegnen werden.

München Pölnıtz

Wo  aupter, E OCNH- und Niedergericht in der mittelalterlichen
Gerichtsverfassung Bayerns. (Deutschrechtliche eiträge AXITL, 2
Heidelberg, Wiınter 1929, 199
Man ist rbeıten mit weitverzweigter Literaturkenntnis ohl gewöhnt,

aber ine Studie VON ausgebreitetem gründlichem Wissen auch auf dem
noch wenig gepflegten Gebiet monastischer echtsgeschichte, wıe Ss1e
in seiner Untersuchung über das och- und Niedergericht 1Im mittelalter-
liıchen Bayern vorlegt, gehört NIC vYA3E Alltäglichen. Was über die FT
wicklung der Gerichtsbarkeit in bayerischen Ostern mitteilt, äßt siıch
ın zusammenfTfassen, daß diesen Instituten die emühungen das
Blutgericht Urc die kräftig ansetzende Entwicklung /ABaG Landeshoheit
unter den ittelsbachern verdarben. Auf der Basıs der Hofmarksgerichts-
barkeit wurden die Gerichtsverhältnisse der Klöster nivelliert Innerhalb der
Gesamt/jurisdiktion sStan dem Vogt die m1  ere Gerichtsbarkeit, das och-
gericht als Sühnegerich Z während der Klosterrichter dem Niedergericht
vorstan Die Hochgerichtsbarkeit VOIN St mmeram rklärt sıch aus
seiner innigen Verbundenhe1i mit dem Bistum Regensburg. Daß auch
andere onvente schon früh ausgedehnte Rechte zugestanden erhalten
hätten, bestreıtet gegenüber Rockinger. Für cheyern hat Hanser


